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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Ständerätin Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2021 in einem Postulat vom
Bundesrat, den Bericht von 2007 über die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in
der Schweiz zu aktualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die
laufende Pandemie habe aufgezeigt, in welch prekärer Lage sich viele Kulturschaffende
befänden, wobei Freischaffende sowie Personen mit befristeten Anstellungen ganz
besonders betroffen seien, erörterte die Mitte-Ständerätin. Dem stimmte auch
Bundesrat Alain Berset – welcher die Annahme des Postulates beantragte – zu, wobei er
betonte, dass die Pandemie diesen Umstand nicht verursacht habe. Vielmehr liege die
Problematik im Schweizer Sozialversicherungssystem, welches nicht auf flexible
Arbeitsverhältnisse, wie sie im Kultursektor dominieren, ausgerichtet sei. Dies führe zu
einem ungenügenden Schutz der Betroffenen. In Zukunft werde es das Ziel sein, das
System der Realität der Bevölkerung anzupassen und Lücken in der Sozialversicherung
zu schliessen. Die Erarbeitung dieses Berichts würde auf dem Bericht des BFS von
Oktober 2020 basieren und würde vom BAK übernommen, wobei dieses eng mit dem
BSV und dem SECO zusammenarbeiten würde, wie es bereits 2007 der Fall gewesen sei.
Das Postulat wurde im Ständerat stillschweigend und ohne weitere Diskussionen
angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
SARAH KUHN

Die WBK-NR reichte im Januar 2021 eine Motion zur Kulturvermittlung zugunsten des
literarischen und kulturellen Erbes durch Buchhandlungen ein, mit der sie den
Bundesrat dazu aufforderte, in der nächsten Kulturbotschaft ab 2025 eine
Unterstützung für Buchhandlungen nach dem Subsidiaritätsprinzip einzubauen. Dies sei
nötig, da Buchhandlungen einen wichtigen Beitrag zur Kultur der Schweiz leisteten und
langsam aber sicher verschwinden würden. So hätten vor 20 Jahren noch über 600
existiert, während es heute noch gerade 394 Buchhandlungen gebe, wie Matthias
Aebischer (sp, BE) als Sprecher der Kommissionsmehrheit argumentierte.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da die Bedeutung der
Buchhandlungen in der Schweiz bereits in der Kulturbotschaft 2021-2024 anerkannt
worden sei. Jedoch könne keine Unterstützung auf nationaler Ebene gewährt werden,
da die Kulturförderung erstens in der Verantwortlichkeit der Kantone liege, es zweitens
nicht möglich sei, einen einzelnen Kultursektor bevorzugt zu behandeln, es sich drittens
um privatwirtschaftliche Unternehmen handle, welche eine eigene unternehmerische
Verantwortung trügen, und die Buchhandlungen viertens aufgrund der Möglichkeit des
Onlineversandes während der Pandemie besser gestellt gewesen seien als andere
Kultursektoren. Dadurch sei eine solche Vorrangstellung der Buchhandlungen nicht zu
rechtfertigen, wie Bundesrat Alain Berset in der Ratsdebatte erläuterte. Phillip Kutter
(mitte, ZH) stimmte der Argumentation des Bundesrates als Vertreter der
Kommissionsminderheit, welche Ablehnung der Motion beantragte, zu. Ergänzend hielt
er fest, dass diese Motion die nächste Kulturbotschaft negativ beeinflussen würde, da
es zentral sei, diese jeweils als Gesamtes zu betrachten. Durch eine isolierte
Vorwegnahme einzelner Anliegen würde dies jedoch  unmöglich gemacht. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates sowie der Minderheit Kutter und
lehnte die Motion in der Sommersession 2021 mit 94 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
ab. 2

MOTION
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN
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Kulturpolitik

An einer Medienkonferenz im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Locarno
plädierte Bundesrat Berset (sp) für die Entwicklung einer nationalen
Kulturförderungspolitik. Die veränderten Bedingungen für die Kulturproduktion sowie
neue Konsumformen würden nach besser aufeinander abgestimmten Massnahmen
verlangen. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton und Gemeinden solle dabei
verstärkt werden. Des Weiteren solle die bestehende nationale Filmförderung
ausgebaut werden. Zusammen mit der SRG beschloss das BAK im Anschluss neue
Massnahmen im Bereich der Drehbuchförderung. Durch eine Revision der
Filmverordnung sollen zudem flexiblere Koproduktionsbedingungen für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen werden. 3

ANDERES
DATUM: 08.08.2013
MARLÈNE GERBER

Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien
erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
MARLÈNE GERBER

Anfang Dezember 2017 trug die UNESCO die Basler Fasnacht, als zweiten Schweizer
Eintrag nach dem Winzerfest in Vevey, in die repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes ein. Bereits im März 2016 hatte das BAK in enger Zusammenarbeit mit dem
Basler Fasnachts-Comité das Kandidaturdossier erarbeitet und eingereicht. Die
Kandidatur wurde von der UNESCO als beispielhaft beurteilt, weil sie die Verwendung
des Dialektes – spezifisch: des Basler Dialektes – zur Vermittlung und Sichtbarmachung
des immateriellen Kulturerbes gerade im städtischen Raum besonders hervorhebe.
Auch zeigte sie sich von den vorgeschlagenen Bewahrungsmassnahmen (musikalische
Nachwuchsförderung und pädagogisches Material für die Schule) begeistert. Mit

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.12.2017
MELIKE GÖKCE
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jährlich rund 20'000 Teilnehmenden und über 200'000 Besucherinnen und Besuchern
ist die Basler Fasnacht ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Baslerinnen und
Basler, das eine vielfältige und lebendige Tradition von Musik, mündlicher
Ausdrucksform und Handwerk vereint und in vielen Bereichen des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Lebens präsent ist. 
Der Entscheid der UNESCO stiess bei der weitläufigen Basler Fasnachtsgilde auf grosse
Begeisterung, sorgte aber zugleich auch für gemischte Gefühle hinsichtlich der
Bedeutung dieses Entscheides für die Zukunft des Grossereignisses. Einzelne Medien
führten den konservierenden Charakter einer solchen Auszeichnung als den «Haken»
an der Sache an, da der eigentliche Sinn einer Aufnahme darin bestehe, den Charakter
der ausgezeichneten Tradition zu «bewahren», während die Basler Fasnacht aber ein
«Spiegel ihrer Zeit» sei und sich auch entsprechend wandle und verändere. Andere
Medien hingegen gingen der Frage nach, wie sich die Anforderung der UNESCO, dass
kulturelle Ausdrucksformen über Generationen weitervermittelt und stetig neu
geschaffen werden, mit der «es ist, wie es immer war und wird so bleiben»-Mentalität
alteingesessener Fasnächtler vereinbaren lasse. Der amtierende Comité-Obmann
Christoph Bürgin zeigte sich diesbezüglich gegenüber den Medien eher gelassen: Er
gehe nicht davon aus, dass sich die Basler Fasnacht nun grundlegend verändern werde.
Sie werde wohl eine Wertsteigerung in der Region erfahren und an Bekanntheit
gewinnen, mit einer Touristenschwemme sei dennoch nicht zu rechnen. Es sei nun aber
an den Behörden, dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen erhalten
blieben. Bürgins Vorgänger, Felix Rudolf von Rohr, zeigte sich hingegen äusserst erfreut
über die Auszeichnung und erhoffte sich dadurch eine Öffnung, gar ein Bekenntnis
dazu, dass es sich bei der Fasnacht um eine «Evolution», einen stetigen Wandel der
Tradition handle, der nicht gestoppt werden könne.  
Erste kleine Änderungen brachte die neu erlangte Auszeichnung bereits wenige Tage
nach Bekanntwerden mit sich: Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (BastA)
kündigte an, dass am 6. Januar 2018 an zentraler Stelle bei der Barfüsserkirche eine
Fasnachtsgasse eingeweiht werden soll. Kulturminister Alain Berset trug gar im Rahmen
des vom Comité organisierten Festaktes in bester Schnitzelbangg-Manier dazu bei, den
Basler Dialekt über die Kantonsgrenzen hinauszutragen: «Eh jo. Eh nei. Eh jo. Eh nei. Eh
jo. Eh nei. Eh jo. Das ischs Protokoll vom Bundesroot» – dies die bundesratsinterne
Diskussion darüber, ob denn nun die Basler Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe
werden solle. 5

Im Frühjahr 2019 stand im Nationalrat die Beratung zur Genehmigung der Konvention
von Faro an. Die Kommissionssprecher Philipp Kutter (cvp, ZH) und Jacques-André
Maire (sp, NE) hielten die grosse Kammer in ihren Voten dazu an, der
Kommissionsmehrheit zu folgen und der Vorlage zuzustimmen. Die WBK-NR hatte
bereits im Januar 2019 mit 13 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen das Abkommen zur
Annahme empfohlen. Faro sei nicht nur der Name jener portugiesischen Stadt, die
namensgebend für die vorliegende Vorlage sei, sondern auch das italienische Wort für
Leuchtturm, führte Kutter in seinen Erläuterungen aus. Genau wie ein Leuchtturm den
Schiffen den Weg weise, wolle diese Konvention nun einen Weg weisen, wie man die
Bedeutung des gemeinsamen Kulturerbes für die Gesellschaft steigern könne. Geprägt
von den Erfahrungen, die man in den 1990er-Jahren im Balkankonflikt gemacht habe,
solle das Abkommen dazu beitragen, der Instrumentalisierung des Kulturerbes für
ideologische, ethnische oder religiöse Zwecke entgegenzuwirken. Diese habe in den
letzten Jahren gerade im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat (IS) und den Taliban
wieder stark zugenommen und eine massive Zerstörung des Kulturerbes in Syrien, dem
Irak und Afghanistan zur Folge gehabt. Anders als die UNESCO-Abkommen, die primär
auf die Erstellung von Listen und Inventaren sowie entsprechende Massnahmen zu
deren Schutz fokussierten, verpflichte die Konvention von Faro in allgemeiner Weise
zur Anerkennung und Förderung des Kulturerbes, wie Kutter differenzierte. Maire wies
in seiner Erläuterung darauf hin, dass die Kommissionsminderheit der Vorlage aus zwei
Gründen ablehnend gegenüberstand: Erstens müsse man hinsichtlich der
verhältnismässig geringen Anzahl an Ländern, die das Abkommen bereits ratifiziert
hätten, etwas vorsichtig sein und zweitens bestünden Bedenken, dass gewisse
Aktivisten das Abkommen dazu nutzen könnten, geltendes Schweizer Recht zu
begrenzen – beispielsweise durch einen extremen Schutz des Erbes, um den Bau von
Anlagen für erneuerbare Energien zu verhindern. Mit eben dieser Frage nach der
möglichen Bekämpfung von Bauprojekten für Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen,
die mit dieser Konvention begünstigt werden könnte, konfrontierte Isabelle Chevalley
(glp, VD) auch den anwesenden Bundesrat Berset. Dieser wies die Nationalrätin darauf
hin, dass man sich zwar grundsätzlich in einer Debatte immer auf alles berufen könne,
dies aber in diesem Fall absolut keine Wirkung habe, da es keinen Zusammenhang

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE
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zwischen der Konvention und der von ihr gestellten Frage gebe. Nachdem der
Nationalrat schliesslich Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen hatte, nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung an. 6

Mitte Mai 2020 eröffnete die FK-NR die Kommissionsberatungen zur Botschaft über
die Förderung der Kultur in den Jahren 2021–2024. Vor dem Hintergrund der Corona-
Krise beriet sie im Rahmen eines Mitberichtsverfahren unter anderem auch den
Zahlungsrahmen im Kulturbereich. Hinsichtlich der finanziellen Aspekte der Botschaft
beantragte sie sowohl der federführenden WBK-NR als auch dem Nationalrat, die
Bundesratsvorlage zu unterstützen. Dabei sprach sie sich gegen jeweils zwei Anträge für
Mehr- und Minderausgaben aus: Die zusätzlich beantragten CHF 1.5 Mio. für den
Buchhandel sowie die zusätzlich beantragten CHF 10 Mio. für die Förderung von
Sprachaufenthalten fanden keine Mehrheiten. Mit 14 zu 11 Stimmen sprach sich eine
Mehrheit gegen den Verzicht auf ein reales Ausgabenwachstum gegenüber 2020 aus
und mit 18 zu 7 Stimmen wurde der Vorschlag, rund ein Drittel der im Rahmen der
Covid-19-Pandemie gesprochenen A-fonds-perdu-Beiträge für den Kultursektor an die
vorgesehenen Mittel für die Jahre 2021–2024 anzurechnen, abgelehnt. 
Ende Mai beriet die WBK-NR die Vorlage. Im Rahmen der Debatte konnte sich auch
Innenminister Berset zur Vorlage äussern und fokussierte hierbei auf die geplante
Änderung des Filmgesetzes. Dieses sah unter anderem vor, dass Unternehmen, die über
ein Filmangebot in der Schweiz verfügen, zur Förderung der Angebotsvielfalt
mindestens 30 Prozent europäische Filme zeigen und jährlich mindestens 4 Prozent
ihrer Bruttoeinnahmen für das unabhängige Schweizer Filmschaffen aufwenden oder
eine entsprechende Ersatzabgabe leisten müssen. Ein Nichteintretensantrag
diesbezüglich wurde mit 13 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Ebenfalls
abgelehnt wurden zwei Rückweisungsanträge: Mit 14 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung
sprach man sich gegen den Antrag, die Covid-Kredite im Zahlungsrahmen zu
kompensieren und mit 12 zu 9 Stimmen gegen die Rückweisung des Filmgesetzes aus.
Mit der zweiten Rückweisung hätte man sich eine Umformulierung dahingehend
erhofft, dass alle privaten Unternehmen, die in der Schweiz Filme verbreiten, finanziell
prozentual gleichwertig belastet würden. In der Detailberatung schliesslich empfahl
man das Filmgesetz mit nur geringfügigen Änderungen mit 13 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen zur Annahme. Auch bei den Finanzierungsbeschlüssen sprach man sich im
Sinne des Bundesrates aus, beantragte zugleich aber eine Aufstockung des
Gesamtkreditrahmens um CHF 22.4 Mio. Die Aufstockungen entfielen per
Beschlussfassung mit CHF 1.2 Mio. auf die Memoriav (12 zu 11 Stimmen bei zwei
Enthaltungen), mit CHF 20 Mio. auf die Baukultur (12 zu 11 Stimmen bei zwei
Enthaltungen) und mit CHF 1.2 Mio. auf die Förderung des Rätoromanischen (16 zu 8
Stimmen). Am Ende der Beratungen Anfang Juli sprach sich die WBK-NR mit einer
klaren Mehrheit für die Annahme der Botschaft aus. 
Im Weiteren reichte die WBK-NR zwei Kommissionsmotionen ein. Die Motion 20.3464
für zusätzliche Gelder zugunsten des baukulturellen Erbes sowie zur Unterstützung der
regionalen Wirtschaft wurde mit 11 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. Die
Motion 20.3918 zur Förderung der Mobilität und der Sprachaufenthalte der Lernenden
wurde mit 15 zu 9 Stimmen bei zwei Enthaltungen eingereicht. 
Die ständerätliche Schwesterkommission (WBK-SR) hatte sich bereits Ende Juni für
Eintreten auf die Vorlage entschieden und sich ebenfalls in erster Linie auf die
Änderungen des Filmgesetzes fokussiert. Sie beschloss, eine gleichzeitige Beratung der
Finanzierungsbeschlüsse in der Herbstsession zu beantragen und sich dann im
ordentlichen Verfahren vertieft mit dem Filmgesetz auseinandersetzen zu wollen. Die
ständerätliche Finanzkommission (FK-SR) befasste sich Anfang Juli im Rahmen des
Mitwirkungsverfahrens mit den Finanzierungsgrundlagen der Kulturbotschaft und
beantragte, dem Bundesrat zu folgen. Mit 10 zu 1 Stimmen lehnte sie einen Antrag zur
Kürzung der Rahmenkredite um CHF 34.7 Mio. auf CHF 899.8 Mio. ab und erinnerte
zugleich daran, dass die Zustimmung zum Zahlungsrahmen noch keine
Ausgabenbewilligung darstelle. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.07.2020
MELIKE GÖKCE

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat in der Herbstsession 2020 mit
den Beratungen zur Kulturbotschaft 2021–2024. Grundlegend unterstütze die WBK-SR
die Stossrichtung, die der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Sie sei eine konsequente
Weiterführung der strategischen Schwerpunkte der letzten Kulturbotschaft 2016-2020,
eröffnete Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) die Eintretensdebatte. So
schätze die Kommissionsmehrheit etwa insbesondere die Förderung des in der letzten
Kulturbotschaft eingeführten Programms «Jugend und Musik». Kulturminister Alain

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2020
SARAH KUHN
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Berset betonte, dass der Bundesrat in Anbetracht der Covid-19-bedingten Probleme im
Kulturbereich auf Kontinuität setzen und auf den Grundsätzen der letzten
Kulturbotschaft aufbauen möchte – namentlich bei der Stärkung der kulturellen
Teilhabe, dem sozialen Zusammenhalt und der Unterstützung des kreativen Schaffens
und der Innovation. Für die Diskussionen sei es aber zentral, dass die Corona-
Notfallhilfen die zukünftige Förderung der Kultur nicht beeinflussten.
Umstritten waren, wie bereits im Nationalrat, einzig die Änderungen im Filmgesetz,
weshalb die WBK-SR in Absprache mit ihrer Schwesterkommission und dem Büro-SR
entschieden hatte, den «heissen Streifen» (Michel) ausserhalb der Kulturbotschaft zu
behandeln. Auch der Bundesrat sprach sich für die Herauslösung der Revision des
Filmgesetzes aus, da die Vorlage bereits in der Vernehmlassung umstritten gewesen sei.
Entsprechend trat der Ständerat seiner Kommission folgend ohne Gegenantrag auf alle
vom Bundesrat vorgeschlagenen acht Finanzierungsbeschlüsse – welche sich insgesamt
auf Kosten von CHF 934.5 Mio. beliefen – und auf vier der fünf Gesetzesänderungen
ein. 

In der Detailberatung zeigte sich die grundlegende Zustimmung zum Entwurf. So folgte
der Ständerat mehrheitlich den Vorschlägen des Bundesrates oder den Beschlüssen
des Nationalrates, welcher hauptsächlich Änderungen an der Höhe der
Finanzierungsbeschlüsse vorgenommen hatte. Insgesamt schuf der Ständerat nur zwei
Differenzen zum Nationalrat.

Eine erste Differenz schuf der Ständerat bei der Höhe der Finanzhilfen des BAK. Der
Bundesrat hatte hierfür Gelder in der Höhe von CHF 145.1 Mio. vorgesehen, der
Nationalrat hatte diesen Betrag jedoch zugunsten von «Memoriav» um CHF 1.2 Mio.
erhöht. Eine Minderheit Baume-Schneider (sp, JU) wollte den Betrag für Memoriav
aufgrund von dessen zentraler Rolle im audiovisuellen und akustischen Bereich gemäss
Nationalrat erhöhen.
Dieselbe Minderheit forderte eine Erhöhung der Finanzhilfen für die «Fotostiftung der
Schweiz» um CHF 800'000. So habe etwa die EDK darauf hingewiesen, wie wichtig
Erinnerungspolitik sei, welche die schweizerische Fotostiftung durch regelmässige
Ausstellungen zu wichtigen Fotobeständen des Bundes fördere. 
Gemäss Kommissionssprecher Michel wollte eine knappe Mehrheit der WBK-SR in
beiden Punkten der Fassung des Bundesrates folgen. Zum einen erachtete die Mehrheit
eine Erhöhung der Mittel zugunsten von Memoriav nicht als nötig, da die SRG neu selbst
für die Archivierung ihres Materials verantwortlich sei, wodurch der Bundesauftrag
kleiner geworden sei für die Organisation. Zum anderen sehe die Mehrheit ein, dass bei
der Schweizer Fotostiftung zwar Finanzbedarf bestehe, aber die bei Memoriav frei
gewordenen finanzielle Mittel könnten die Kosten der Schweizer Fotostiftung
zumindest grösstenteils auffangen, wie Michel argumentierte. Berset fügte hinzu, dass
in der Fassung des Bundesrates bereits eine Erhöhung der Mittel um CHF 800'000 für
die Schweizer Fotostiftung enthalten seien. In der Folge hiess der Ständerat nur die
Erhöhung des Betrags für die schweizerische Fotostiftung mit 35 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gut.

Im Bereich Sprache und Verständigung befasste sich der Ständerat mit zwei
Minderheitsanträgen für eine Erhöhung des Budgets und schuf eine weitere Differenz
zum Nationalrat. Die Mehrheit der WBK-SR wollte hier der bundesrätlichen Version
folgen, welche einen Zahlungsrahmen von CHF 68.8 Mio. vorgesehen hatte. Eine
Minderheit I Carobbio Guscetti (sp, TI) verlangte, dem Nationalrat zu folgen, der für die
Förderung der rätoromanischen Sprache zusätzlich CHF 1.2 Mio. zugesagt hatte. Diese
Vorlage sei ein «Kernelement der Kulturbotschaft», da es hier um die Stärkung des
nationalen Zusammenhalts durch die Förderung der Mehrsprachigkeit gehe,
begründete die Minderheitensprecherin ihren Antrag. Es sei wichtig, dass auch der
grosse Teil der rätoromanisch sprechenden Menschen, die ausserhalb des Kantons
Graubünden lebten, gefördert würden, wofür es mehr Mittel als die CHF 0.4 Mio.,
welche der Bundesrat vorgesehen hatte, brauche. 
Eine Minderheit II Gapany (fdp, FR) verlangte zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 10
Mio. für die Förderung der Strategie «Austausch und Mobilität». Ziel dieses Programms
sei es, Sprachaufenthalte von Schülerinnen und Schülern sowie von Lernenden und
Lehrpersonen in der Schweiz zu fördern. Dieses Programm werde aber bisher nur von
drei Prozent der Jugendlichen genutzt, dies obwohl die Schulzeit der ideale Zeitpunkt
für einen solchen Austausch und das Erlernen einer Sprache sei. Zudem sei er enorm
wichtig für den Erhalt der Sprachenvielfalt und für die Förderung des Zusammenhalts
zwischen den Schweizer Sprachregionen, welche ein wichtiger Pfeiler der Schweizer
Identität sei, argumentierte Gapany. Bundesrat Alain Berset machte das Problem aber
nicht bei den Finanzen, sondern bei den fehlenden organisatorischen Strukturen aus,
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welche zuerst aufgebaut werden müssten. Im Ständerat obsiegte schliesslich die
Minderheit II Gapany mit 26 zu 17 Stimmen gegen die Minderheit I Carobbio Guscetti.
Letztere hatte sich zuvor mit 37 zu 4 Stimmen (2 Enthaltung) klar gegen die
Kommissionsmehrheit durchgesetzt. 

Neben den Minderheitsanträgen für eine Erhöhung der Mittel stellte Jakob Stark (svp,
TG) fünf Minderheitsanträge auf Kürzungen des vom Bundesrat vorgeschlagenen
Budgets. Konkret wollte Stark die geplante reale Erhöhung der Mittel  – CHF 34.7 Mio. –
über fünf Bereiche hinweg kürzen. Es könne nicht sein, dass gleichzeitig ein «Covid-19-
Notgesetz» verabschiedet und das Kulturbudget erhöht würde. Er sei nicht gegen die
Covid-19-Unterstützung im Kulturbereich und unterstütze die Richtung der
Kulturbotschaft, jedoch erfordere die Covid-19-Pandemie auf allen Seiten Opfer,
sodass momentan lediglich die reine Sicherung des Status quo möglich sei. Gemäss
Kommissionssprecher Michel erachte die Mehrheit der WBK-SR das vom Bundesrat
vorgesehene Wachstum von 2.6 Prozent (einschliesslich Teuerung) im Kulturbereich
hingegen als angemessen. Auch so werde der Grossteil der Kulturfinanzierung weiterhin
von den Kantonen, Gemeinden und Privaten geleistet, zudem setze die Kultur
weitgehend auf freiwilliges Engagement. Weiter sei es nicht angebracht, präventiv
Kürzungen aufgrund potenzieller pandemiebedingter Mehrkosten vorzunehmen – die
Kulturbotschaft sei ein ordentliches Geschäft und dürfe nicht mit der
ausserordentlichen Lage der Pandemie vermischt werden. Der Ständerat lehnte in der
Folge sämtliche Anträge von Jakob Stark ab. 

In den Gesamtabstimmungen hiess die kleine Kammer alle Ausgaben und
Gesetzesentwürfe einstimmig oder mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen
gut, womit 10 der 12 Vorlagen bereinigt werden konnten. Die beiden anderen Vorlagen
gingen mit den beschlossenen Differenzen zurück an den Nationalrat. 8

Mit einer im Sommer 2020 im Zuge der Behandlungen der Kulturbotschaft 2021–2024
eingereichten Motion wollte die WBK-SR den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
bis Ende 2022 ein Konzept zur Pflege des Kulturerbes der Schweiz vorzulegen. Dieses
Rahmenkonzept sei gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) insofern
von Nöten, als die Frage des Kulturerbes und des kulturellen Gedächtnisses zwar in der
Kulturbotschaft aufgegriffen worden sei, jedoch eine sehr bruchstückhafte und
insgesamt enttäuschende Gesamtschau darstelle. Dies sei insofern auch relevant, da
das BAK am 1. Mai 2008 zum ersten und letzten Mal eine übergeordnete Strategie in
diesem Bereich überhaupt zur Diskussion gestellt habe, für welche es aber gemäss dem
damaligen Bundesrat noch keinen konkreten Handlungsbedarf gegeben habe. Gerade
angesichts der fortschreitenden Entwicklung u.a. in den Bereichen der
Internationalisierung, Digitalisierung oder Multikulturalität müsse man gemäss der
Kommission die Frage des Handlungsbedarfs heute neu beurteilen. Der gesetzte
Zeitpunkt von Ende 2022 biete zum einen ausreichend Bearbeitungszeit, mitunter auch
für eine entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit der Kantone, und erlaube zum anderen
eine Integration des Konzeptes in die bevorstehende Kulturbotschaft 2025–2028.
Während der Wintersession 2020 erläuterte Kulturminister Alain Berset im Ständerat
die befürwortende Position des Bundesrates zur Motion. In Anbetracht der neueren
Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen – 2008 gab es noch keine
grundlegende Kulturbotschaft und 2020 trat die 2019 vom Parlament ratifizierte Faro-
Konvention in Kraft – seien die Umstände für eine Neuaufnahme der Beratungen
durchaus gegeben. Zudem habe man sich während der im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs geführten Diskussionen im November 2020 dafür ausgesprochen, das
kulturelle Erbe für 2021 als prioritär ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Im Ständerat
schien es diesbezüglich keine Einwände zu geben, wurde der Antrag doch
stillschweigend angenommen und für weitere Beratungen an den Nationalrat
überwiesen. 9

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MELIKE GÖKCE

In der Frühjahrssession 2021 wurde eine im Sommer 2020 eingereichte Motion
Sommaruga (sp, GE), die vom Bundesrat unterstützende Massnahmen für Schweizer
Museen bei der Rückgabe und Rückführung von Kulturgütern mit kolonialzeitlichem
Hintergrund forderte, zurückgezogen. Der Motionär führte an, dass, auch wenn die
Schweiz keine Kolonialmacht per se war, sie stark von der westlichen Dominanz der
Kolonialzeit profitiert habe, weshalb entsprechende Massnahmen zur technischen,
finanziellen und logistischen Unterstützung seitens des Bundes zur Rückführung
angebracht seien.

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MELIKE GÖKCE
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Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2020 mit Verweis auf seine
Stellungnahmen zur Motion Wermuth (sp, AG; Mo. 18.4236) sowie die Anfrage (18.1092)
und Interpellation (18.4067) Sommaruga den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Im
Weiteren hatte er darauf verwiesen, dass der Bund bereits seit 2016 im Rahmen der
Provenienzforschung öffentliche und private Museen unterstütze und diese angehalten
seien, ihre Forschungsresultate mit dem Internetportal der Anlaufstelle Raubkunst des
BAK zu verlinken. Auch stehe der Bund bereits heute bei Kulturgüterstreitigkeiten als
intermediärer Partner zur Verfügung und mit dem Kulturgütertransfergesetz bestehe
auch schon eine allgemeine Rechtsgrundlage für entsprechende Belange.
In der Herbstsession 2020 hatte der Ständerat die Motion gemäss einem
Ordnungsantrag Gapany (fdp, FR) an die WBK-SR zur Vorberatung überwiesen. Diese
hatte in ihrem Bericht vom Februar 2021 mit 4 zu 4 Stimmen und Stichentscheid von
Vizepräsident Thomas Hefti (fdp, GL) den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Die
Kommissionsmehrheit anerkenne die Bedeutung der Provenienzforschung, sehe aber
keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf, da die
Unterstützungsleistungen in diesem Bereich bereits sehr gut von der Anlaufstelle
Raubkunst wahrgenommen würden, war argumentiert worden. Die
Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die laufenden Arbeiten in
diesem Bereich sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und die Rolle
der Schweiz auf internationaler Ebene durch diesen Vorstoss gestärkt werden könnten.
Im März 2021 führte Kulturminister Berset im Rahmen der Ständeratsdebatte an, dass
man sich aufgrund der grossen Relevanz des Themas vorstellen könne, nach Möglichkeit
bis Ende Jahr einen Bericht vorzulegen, der aufzeige ob und in welchem Umfang die
bestehenden Massnahmen funktionierten und ob es doch noch allfälligen
Anpassungsbedarf gebe. Die Aussicht auf diesen Bericht bewegte schliesslich den
Motionär zum Rückzug seines Vorstosses. 10

Nachdem der Ständerat die Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur (Filmgesetz, FiG) in der Herbstsession 2020 aus der Kulturbotschaft 2021-
2024 herausgelöst hatte, behandelte er sie erstmals in der Sommersession 2021 im
Detail. In der Zwischenzeit hatte die WBK-SR ihre Vorberatung im Februar 2021
unterbrochen, um weitere Informationen der Verwaltung zu den Auswirkungen der
vorgesehenen Investitionspflicht in unabhängige Schweizer Filme abzuwarten. Ende
April 2021 konnte die Kommission ihre Vorberatung abschliessen. 

Wie Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zu Beginn der Eintretensdebatte
erklärte, stehe der Schweizer Film vor diversen Herausforderungen. So würden etwa
ausländische Koproduktionen trotz der im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020
eingeführten Filmstandortförderung zunehmend stagnieren. Gleichzeitig steige die
Konkurrenz für Schweizer TV-Sender durch Online-Streamingplattformen wie Netflix,
die überdies trotz enormer Wertschöpfung in der Schweiz keiner Filmförderpflicht
unterstünden. Die aktuelle Gesetzesrevision sollte daher «gleich lange Spiesse für alle»
schaffen, wie Kulturminister Berset erklärte. Eintreten war derweil unbestritten.

In der Detailberatung schuf der Ständerat bei fünf Minderheitsanträgen insgesamt vier
Differenzen zum Nationalrat.

Die erste Differenz betraf die Frage, ob gewinnorientierte Unternehmen finanzielle
Unterstützung vom Bund erhalten sollen oder nicht. Dabei folgte der Ständerat mit 27
zu 17 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und entschied, diese Unternehmen nicht
komplett von der Unterstützung auszuschliessen, sondern einmalige Betriebsbeiträge,
etwa an spezifische Projekte wie die kommerziellen Filmfestivals in Locarno oder
Zürich, weiterhin zu erlauben. Der Nationalrat hatte entschieden der Version des
Bundesrates zu folgen und diese Unternehmen auszuschliessen. Eine Minderheit um
Johanna Gapany (fdp, FR) hatte erfolglos gefordert, die Unterstützung ohne
Einschränkungen zu erlauben.

Zweitens stellte sich die Frage, welche Unternehmen von der Investitionspflicht
ausgeschlossen werden sollten. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte hier dem
Nationalrat folgen und Schweizer TV-Anbietende und Netzbetreibende gänzlich von der
Investitionspflicht befreien. Eine Kommissionsmehrheit wollte hingegen nur die SRG
von der Investitionspflicht ausnehmen. Deren Ausnahme sei gemäss
Kommissionssprecher Michel legitim, weil sie im Rahmen des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG) bereits einen eigenen, umfassenden
Filmförderungsauftrag habe. Der Ständerat folgte mit 31 zu 13 Stimmen (bei 1
Enthaltung) der Mehrheit und beschränkte die Ausnahme auf die SRG.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2021
SARAH KUHN
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Am umstrittensten war schliesslich die Frage der Höhe der Investitionspflicht und der
Schaffung einer Ersatzabgabe. Dass es eine Abgabe geben solle, welche über vier Jahre
hinweg getätigt werden muss, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, sei gemäss
Michel in der Kommission als einziges unbestritten – zu den restlichen Punkten lagen
dem Ständerat drei Minderheitsanträge vor.
Die Mehrheit der WBK-SR wollte gemäss Michel auf die 4 Prozent bestehen und dafür
die Möglichkeit zur Anrechenbarkeit von Werbeleistungen von maximal CHF 500'000
einführen. Gemäss Verwaltung würde dies auf eine Erhöhung der Mittel um etwa CHF 18
Mio. hinauslaufen, was gemäss Kommissionsmehrheit angemessen sei. Ginge man
tiefer, sei zu erwarten, dass keine der antizipierten Effekte für den Schweizer Film
erreicht werden würden, wie Michel zu Bedenken gab.
Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte, dem Bundesrat zu folgen,
die Investitionspflicht auf mindestens 4 Prozent festzulegen und die Möglichkeit einer
Ersatzabgabe beizubehalten. Die Einnahmen aus dieser Ersatzabgabe würden dann an
das BAK fliessen, welches diese Gelder zweckgebunden für die Filmförderung einsetzen
sollte. Bereits bei der im Rahmen des RTVG eingeführten Abgabepflicht für Schweizer
TV-Sender sei es kaum zu Ersatzabgaben gekommen, da der Anreiz der direkten
Investition gross genug sei, erklärte Gmür-Schönenberger ihren Antrag. Die
Nachzahlung gemäss Kommissionsmehrheit würde hingegen lediglich zu mehr
Bürokratie führen.
Jakob Stark (svp, TG) machte mit einer weiteren Minderheit einen Kompromissvorschlag
zwischen dem Bundesrat (4%) und dem Nationalrat (1%), wobei die Investitionshöhe 2
Prozent betragen sollte. 
Die dritte Minderheit um Benedikt Würth stellte die Frage, welche Leistungen an die
Investitionspflicht angerechnet werden können sollen. Er forderte, dass
Eigenproduktionen zu mindestens 50 Prozent angerechnet werden könnten, womit die
Situation der regionalen und nationalen TV-Sender verbessert werden könnte. Die
Kommissionsmehrheit lehnte diese Forderung ab, weil damit das eigentliche Ziel dieser
Gesetzesrevision – das unabhängige Filmschaffen in der Schweiz zu fördern – verfehlt
würde. Da unter Eigenproduktionen auch Formate wie Reality Shows oder Werbungen
verstanden werden könnten, profitierten von dieser Regelung gemäss Michel
mehrheitlich ausländische Werbefenster und Online-Dienste. Der Nationalrat war dem
Bundesrat gefolgt, welcher keine solchen Anrechnungen vorgesehen hatte.
In der Folge setzte sich die Minderheit Gmür-Schönenberger gegen die
Kommissionsmehrheit (mit 23 zu 22 Stimmen) durch, während die Minderheit Stark (31
zu 14 Stimmen) und die Minderheit Würth (29 zu 16 Stimmen) abgelehnt wurden. Damit
beschloss der Ständerat folglich, eine Investitionspflicht von 4 Prozent mit der
Möglichkeit einer Ersatzabgabe einzuführen. Angerechnet werden dürften zudem
Werbeleistungen bis zu CHF 500'000, aber keine Eigenproduktionen. Damit schuf der
Ständerat die zwei letzten Differenzen zum Nationalrat.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit 35 zu 9 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an und gab ihn mit vier offenen Differenzen zurück an die grosse Kammer. 11

Im Oktober 2021 reichte die WBK-NR mit einer knappen Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) ein Postulat ein, mit dem sie den Bundesrat aufforderte, in den
verschiedenen Sektoren und Institutionen des Kulturbereichs systematisch Daten zur
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu erheben und auf Bundesebene gezielte
Massnahmen festzulegen, mit denen diese abgebaut werden. Valentine Python (gp, VD)
führte für die Kommissionsmehrheit aus, dass die Verbesserung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern im Kulturbereich als Ziel in der Kulturbotschaft 2021-2024
festgelegt worden sei. Im Zuge dessen seien erste Daten erhoben worden, die auf
grosse Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Kulturbereich hindeuten – sei es
bei der Besetzung von Führungspositionen, der Programmgestaltung oder dem
Einkommen. Problematisch sei dabei, dass die derzeitige Datenlage nur Tendenzen
abbilden könne, wie die Waadtländerin argumentierte. Für eindeutige
Schlussfolgerungen, wie etwa Gründe für die Ungleichheit, seien umfassendere Daten
unabdingbar. 
Andreas Gafner (edu, BE), welcher den Minderheitsantrag von Diana Gutjahr (svp, TG),
welche sich zu dieser Zeit im Mutterschaftsurlaub befand, übernommen hatte,
verlangte, das Postulat abzulehnen, da der Bundesrat diese Aufgabe bereits mit der
Umsetzung der Gleichstellungsstrategie 2030 wahrnehme. Kulturminister Alain Berset
erklärte die Position des Bundesrates, der ebenfalls die Ablehnung des Postulats
empfahl, weil das BAK sowie das BFS bereits daran seien, in diesem Bereich Daten zu
erheben. Um hingegen die Forderungen des Postulats umzusetzen, müsste man die

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
SARAH KUHN
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bisher erhobenen Daten vertiefen, was mit enormem Aufwand und hoher Ineffizienz
verbunden wäre.
Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2022 dem Bundesrat und der
Kommissionsminderheit und lehnte das Postulat mit 90 zu 83 Stimmen ab. Die
Fraktionen der SVP und der FDP.Liberalen sprachen sich geschlossen gegen den
Vorstoss aus. Unterstützt wurden sie von einer zwei Drittel-Mehrheit der Mitte-Fraktion
und von einem Mitglied der SP-Fraktion. 12

Im Winter 2021 forderte Jon Pult (sp, GR) in einer Motion, welche von 34
Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus allen Parteien mitunterzeichnet wurde,
den Bundesrat dazu auf, eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter zu schaffen. Zudem dürfe bei der Beurteilung nicht mehr
zwischen sogenannter «Raubkunst» – jene die direkt von den Nazis entwendet wurde –
und «Fluchtkunst» – Kunst, die verkauft werden musste, um die Flucht zu finanzieren,
unterschieden werden. Weiter wollte die Motion geklärt haben, ob dieselben
Grundsätze auch auf Kulturgüter in kolonialen Kontexten angewendet werden können.
In der Sondersession vom Mai 2022 beugte sich der Nationalrat über die Motion. Pult
erklärte sein Anliegen damit, dass die Schweiz sich mit der Unterzeichnung der
Washingtoner Prinzipien von 1998 und der Erklärung von Terezin von 2009 dazu
verpflichtet habe, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter ausfindig zu machen,
die Nachfahren der ehemaligen Besitzerinnen und Besitzer zu suchen und für
«gerechte und faire Lösungen» zu sorgen. Die Geschehnisse rund um die Sammlung
von Emile Bührle am Kunsthaus Zürich hätten jedoch gezeigt, dass es hier grosse
Lücken gebe und die Schweiz verbesserte Instrumente brauche. Bekämpft wurde die
Motion von Andreas Glarner (svp, AG), der festhielt, dass er grundsätzlich hinter dem
Anliegen der Motion stehe. Es sei jedoch unsinnig, diese Forderung auf andere
Bereiche, wie koloniale Kontexte, auszudehnen. Auch der Bundesrat stimmte der
Forderung des Motionärs grundsätzlich zu, erachte es jedoch als verfrüht, bereits heute
Rahmenbedingungen für eine zu gründende Kommission festzulegen, wie dies im
zweiten Teil der Motion gefordert wurde. Daher beantragte Alain Berset, nur dem
ersten Teil der Motion zuzustimmen und die genaue Ausgestaltung der Kommission
noch offen zu lassen. In der Folge wurde der erste Teil der Motion, wie vom Bundesrat
empfohlen, stillschweigend angenommen. Auch der zweite Teil wurde mit 92 zu 90
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp angenommen. Die Fraktionen der SP, GLP und der
Grünen stimmten geschlossen für die Vorlage, bei der SVP stimmte lediglich Andreas
Glarner dagegen. Die Fraktionen der Mitte und der FDP.Liberalen zeigten sich
unschlüssiger. Damit geht die Vorlage an den Ständerat. 13

MOTION
DATUM: 11.05.2022
SARAH KUHN

Noch am Tag der Schlussabstimmungen über die Revision des Filmgesetzes (FiG),
kündigten die Jungfreisinnigen, die Jungen Grünliberalen sowie die Junge SVP ein
gemeinsames Referendum an. Am 20. Januar 2022 reichte das Bündnis insgesamt
69'797 Unterschriften ein, wovon die BK am 14. März 2022 51'872 als gültig bestätigte,
womit das Referendum gegen die «Lex Netflix» Realität wurde. 

Die Gegnerinnen und Gegner der Revision des Filmgesetzes (FiG), die Jungparteien,
störten sich insbesondere an zwei Elementen des neuen Filmgesetzes: Der erste
Kritikpunkt war, dass Streaming-Plattformen wie Disney+ oder Netflix neu 4 Prozent
ihres in der Schweiz erzielten Bruttogewinns in den Schweizer Film investieren müssen.
Diese Differenz war bereits in den eidgenössischen Räten heiss umstritten gewesen
und konnte erst in der Differenzbereinigung ausgemerzt werden. Zwei Mitträger des
Referendums, Nicolo Carle, Mitglied der Jungen Mitte, und Luis Deplazes aus der
Jungen FDP kritisierten dies als Versuch, künstlich eine Industrie «hochzuzüchten». Sie
verstünden nicht, «wieso man aus der Schweiz ums Verrecken eine grosse Filmnation
machen wolle», liessen sie sich im Tages-Anzeiger zitieren. Nach Alec von Barnekow,
dem Vizepräsidenten der Jungfreisinnigen, ist es nicht richtig, zur Finanzierung des
Schweizer Films erfolgreiche Wirtschaftsakteure zu bestrafen, nur weil sie eine breite
Kundschaft anziehen könnten.
Zweitens zeigte sich das Referendumskomitee nicht damit einverstanden, dass das
Gesetz neu eine Mindestquote von 30 Prozent an europäischen Filmen vorsieht, welche
die Plattformen in ihr Angebot aufnehmen müssten. Nach Matthias Müller, Präsident
der Jungfreisinnigen und des Referendumskomitees, würde dies dazu führen, dass
beliebte Filme und Serien aus den USA, Asien oder Afrika wegfallen würden, was der
Filmvielfalt schaden würde, wie er gegenüber dem «Blick» bemerkte. Alec von
Barnekow erachtete dies gar als Frontalangriff auf die liberalen Werte der Schweiz.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2022
SARAH KUHN
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Camille Lothe, Präsidentin der Jungen SVP Zürich, vertrat gegenüber dem Tages-
Anzeiger die Meinung, dass der Staat mit dieser Gesetzesrevision versuchen würde, die
Menschen in einem sehr privaten Bereich zu erziehen, was zu weit gehe. Wieder einmal
würde der Staat damit in etwas Gutes «reinfingern». Generell, so lautete der Tenor der
jungbürgerlichen Parteien, sei die Lex Netflix eine «politische Sünde». Dies werde sich
direkt in den Abopreisen der Konsumentinnen und Konsumenten niederschlagen,
welche dann für Filme zahlen würden, die sie gar nicht sehen möchten. 

Die Befürwortenden argumentierten auf der einen Seite damit, dass die Revision neue
Arbeitsplätze und Aufträge an die lokale Wirtschaft mit sich bringe. Durch die bessere
Investition würden mehr Filmschaffende und Schauspielende in der Schweiz bleiben
oder hierher kommen, die bis anhin ihr Glück auf Grund tieferer Kosten im Ausland
gesucht hatten. Dies würde wiederum neue Arbeitsstellen schaffen – immerhin brauche
eine Filmproduktion um die 200 Angestellte, wie Regisseurin Lisa Brühlmann gegenüber
den Medien erklärte. Auch die Qualität des Schweizer Films würde gemäss Marianne
Binder (mitte, AG) dadurch steigen, so hätte die Förderung in den Nachbarländern zu
einem Aufblühen der Branchen geführt – sie nannte dazu etwa die spanische Serie «La
Casa de Papel» (Haus des Geldes), welche dank Netflix zu einem weltweiten Erfolg
geworden war. Mit der entsprechenden Förderung sei es durchaus auch möglich, dass
der nächste Hit aus der Schweiz kommen könne, was letztendlich auch den Plattformen
zugute kommen würde. 
Auf der anderen Seite argumentierten etwa Elena Tatti und Daniel Wyss als Co-
Präsidium der «Association romande de production audiovisuelle» (AROPA), dass seit
der Pandemie die Gewinne der Branche, gerade von Netflix, in der Schweiz stark
angestiegen seien, was die geplante Abgabe rechtfertige. Ausserdem sei eine
Investitionspflicht von 4 Prozent durchaus legitim, international seien die
entsprechenden Abgaben um einiges höher – in Frankreich etwa lägen sie bei 26
Prozent. Dass sich diese auf die Preise der Streaming-Anbietenden auswirken würden,
wie das Referendumskomitee befürchtete, erachteten bereits Bundesrat und
Parlament derweil als unwahrscheinlich, so sei dies in anderen Ländern mit sehr hohen
Ansätzen auch nicht eingetroffen. Zudem hätten die Plattformen dies gleich selbst
widerlegt: die meisten hätten gemäss Medien öffentlich bekannt gegeben, dass die
Preisgestaltung unabhängig von solchen neuen Regeln entschieden werde. 

Der Abstimmungskampf zur Revision des Filmgesetzes (FiG) blieb lange Zeit
unterdurchschnittlich, sowohl bezüglich Medieninteresse, wie eine Studie des fög
aufzeigte, als auch bezüglich Zeitungsinseraten, wie Année Politique Suisse
verdeutlichte. Für Aufsehen sorgte hingegen Mitte April 2022 ein Zwischenfall in der
SRF-Sendung «Arena», als Kulturminister Berset unerwartet mit einem Fehler im
Abstimmungsbüchlein konfrontiert wurde. Demnach seien in einer Grafik, welche die
Investitionspflicht in anderen europäischen Staaten aufzeigen sollte, auch Staaten ohne
strikte Investitionspflicht aufgeführt gewesen. Nachdem das Referendumskomitee in
vier Kantonen Abstimmungsbeschwerden eingereicht hatte, gab die Bundeskanzlei
bekannt, dass ergänzende Erklärungen zur Grafik veröffentlicht werden würden. Da das
Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt aber bereits an die Stimmbevölkerung
verschickt worden war, konnten die Änderungen nur noch auf der Internetseite des
Bundes vorgenommen werden. Da dem Komitee die Anpassungen zu wenig weit gingen,
verzichtete es auf einen Rückzug der Beschwerden und reichte Ende April ergänzend
Beschwerde beim Bundesgericht in Lausanne ein. Dieses erachtete jedoch eine
umfassende Information der Stimmberechtigten durch die öffentlich zugänglichen
Präzisierungen der BK als zulässig und lehnte die Beschwerde ab.

Am 15. Mai 2022 nahm das Schweizer Stimmvolk das neue Filmförderungsgesetz mit
einem Ja-Stimmenanteil von 58.4 Prozent an – damit wurde das Schweizer Recht im
Filmwesen an neue Entwicklungen in der EU angeglichen. Die Medien erachteten das
Ergebnis als erstaunlich deutlich, zumal das Referendumskomitee im Verlauf des
Abstimmungskampfes gemäss Vorumfragen einen beachtlichen Anstieg an
Unterstützung erreicht und damit die Filmfreundinnen und -freunde unerwartet nervös
gemacht hatte. So zeigte etwa die erste Vorumfrage des SRG/gfs vom 18. März 2022,
dass 16 Prozent Nein (16 Prozent eher Nein) stimmen würden. Zum Zeitpunkt der letzten
Tamedia/Leewas-Vorumfrage vom 4. Mai 2022 war dieser Anteil auf 40 Prozent (5
Prozent eher Nein) angestiegen.

Abstimmung vom 15. Mai 2022

Beteiligung: 40.03%
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Ja: 1'255'038 Stimmen (58.4%)
Nein: 893'370 Stimmen (41.6%)

Parolen:
-Ja: Grüne, GLP (4)*, Mitte (3)*, SP, EVP, PdA, Junge Grüne, Juso, Junge Mitte (4)*; SGB,
SSV, VPOD, cinésuisse, Suisseculture, Suisa, Europäische Bewegung Schweiz,
Gewerbeverband AI, Ensemble à Gauche, ML-CSP FR, CSP OW, PCSI JU,
Filmschaffende.
-Nein: FDP (3)*, SVP, EDU, SD, Piratenpartei, Junge FDP, Junge SVP, Junge GLP; NZZ,
eco, SGV, Verband Schweizer Privatfernsehen, Schweizerisches Konsumentenforum
(KF), Telesuisse, Economiesuisse, Swico, SuisseDigital.
*in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Wie zu erwarten zeigten sich die Gegnerinnen und Gegner des Filmgesetzes wenig
erfreut über das Ergebnis. Die NZZ etwa, welche sich gemäss fög während des
Abstimmungskampfes klar gegen die Vorlage positioniert hatte, sprach von einem
«Film-Heimatschutz der Linken». Ob damit der Konsum von Schweizer Filmen
tatsächlich steigen werde oder ob es nur einfach erzwungenermassen mehr Angebot
geben werde, müsse sich noch weisen. Auch Schweizer Privatsender, welche sich
bereits im Abstimmungskampf kritisch gegenüber dem neuen Gesetz geäussert hatten,
zeigten sich enttäuscht. Der Präsident der Jungfreisinnigen, Matthias Müller, welcher
das Referendumsteam angeführt hatte, erachtete das Ergebnis immerhin als
«Achtungserfolg». Immerhin sei dank dem Referendum über die Thematik diskutiert
worden. Die Medien rühmten den Abstimmungskampf der bürgerlichen Jungparteien
derweil als «geschickt» und «laut» und beleuchteten die jüngsten Erfolge der
Jungfreisinnigen, etwa ihren Einsatz gegen das Geldspielgesetz oder für die
Renteninitiative. 

Die Befürwortenden der Revision präsentierte sich gegenüber den Medien zufrieden
und hoffnungsvoll. Der Direktor von Pro Helvetia, Philippe Bischof, twitterte etwa, dass
dieses Abstimmungsergebnis «ein gutes Zeichen für den Umgang mit Streaming-
Plattformen und gerechter Mittelverteilung zwischen Vertrieb und Kreation» sei. Die SP
deutete das Ergebnis als «Zeichen gegen die Selbstbedienungsmentalität der grossen
Konzerne» und als wichtiges Signal für die sprachliche und kulturelle Vielfalt der
Schweiz. Die Mitte freute sich darüber, dass die erwünschten «gleich langen Spiesse»
zwischen den Streaming-Anbietenden und den Schweizer Fernsehsendern nun zum
Zuge kommen würden. 

Die Medien nutzten das Abstimmungsergebnis auch für einen Ausblick. Nun erhoffe
sich auch die Musikbranche eine Verbesserung ihrer Lage, etwa in Form einer
möglichen «Lex Spotify». Demnach machten Musikplattformen in der Schweiz
Millionenumsätze – ohne überhaupt ein Büro in der Schweiz zu besitzen. Dies sei in den
letzten Jahren bereits in drei Vorstössen (Mo. 19.3807; Po. 20.3685; Po. 21.3635)
erfolglos thematisiert worden – die Annahme des Filmgesetzes gebe nun aber Auftrieb.

Im Juni 2022 erschien schliesslich die VOX-Analyse zur Abstimmung und gab Hinweise
auf das Stimmverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Abgelehnt wurde die Revision des
Filmgesetzes vor allem von Personen am rechten Pol des politischen Spektrums sowie
von Personen, welche mit der SVP sympathisieren. Als Hauptargument nannten die
Gegnerinnen und Gegner die unerwünschte «Einmischung des Staates in die
Wirtschaft» und die bereits ausreichenden Subventionen der Kulturbranche. Die
Befürwortenden der Revision erachteten die Revision als Stärkung der Schweizer
Filmbranche. Die grösste Zustimmung erhielt das Argument, dass damit Arbeitsplätze
und Aufträge an Schweizer Produzierende geschaffen würden und das mit einem
vielfältigeren Angebot einhergehe. Das Streamingdienste in Zukunft einen Teil ihres
Gewinns aus der Schweiz wieder in die Schweizer Filmbranche investieren müssen,
wurde zudem als gerecht wahrgenommen. Insgesamt erachteten die Befragten die
persönliche Bedeutung dieser Revision im Vergleich zu den anderen beiden Vorlagen
des Abstimmungssonntags (Transplantationsgesetz, Frontex) aber als gering. 14
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Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2021 über das neue Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele befunden hatte, kam der
Gesetzesentwurf im August 2021 an die vorberatende WBK-SR. Diese entschied
anfänglich, weitere Auskünfte von der Verwaltung einzuholen. Im November 2021 trat
sie dann mit 10 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) auf den Entwurf ein. Die Mehrheit sei
jedoch der Meinung gewesen, dass die Regelungsdichte in Anbetracht dessen, dass sich
Anbietende von Streamingdiensten und Videospielen teilweise bereits selbstdefinierten
Regeln zum Jugendschutz unterworfen hätten, zu hoch sei. Deshalb beauftragte die
Kommission die Verwaltung damit, konzeptionelle Änderungsvorschläge auszuarbeiten,
um das Gesetz zu entschlacken, wie aus einer Medienmitteilung der WBK-SR
hervorging. Im April 2022 fanden die Vorberatungen ein Ende und der Gesetzesentwurf
wurde mit diversen Änderungsanträgen an den Ständerat weitergereicht, welcher sich
in der Sommersession 2022 zuerst mit Eintreten auf die Vorlage beschäftigte. 
Grundsätzlich teile die WBK-SR das Ziel des Bundesrates, Kinder und Jugendliche
ausreichend vor Inhalten in den Bereichen Film und Video, die nicht für sie geeignet
sind, zu schützen, eröffnete Matthias Michel (fdp, ZG) als Kommissionssprecher die
Eintretensdebatte im Ständerat. Insbesondere die Koregulierung, gemäss der die
Akteurinnen und Akteure der verschiedenen Branchen sich zusammen mit Expertinnen
und Experten des Jugendschutzes auf Regelungen verständigen sollen, sehe die WBK-
SR als äusserst wichtig an, da damit auf den bereits existierenden
Selbstregulierungsinitiativen einzelner Branchen aufgebaut werden könne. Da die
Regelungsdichte genau hier am grössten sei und gemäss der Verwaltung eine
Entschlackung dieses Teils die Lücken im Jugendschutz nicht mehr genügend decken
würde, verzichte die Kommission auf die ursprünglich von ihr angeforderten
konzeptionellen Änderungen, wie Michel erklärte. Da kein Antrag auf Nichteintreten
gestellt worden war, folgte der Ständerat stillschweigend seiner Kommission und trat
auf den Gesetzesentwurf ein.

Bei der Detailberatung schuf die kleine Kammer mehrere Differenzen zum Nationalrat,
sowohl auf Anraten der Kommissionsmehrheit als auch auf Anträge von
Kommissionsminderheiten.
So entschied der Ständerat etwa entsprechend einer Kommissionsmehrheit, die
strengere Zielformulierung für Streamingdienste an jene für Plattformen wie Youtube
anzugleichen und sie somit zu lockern (28 zu 13 Stimmen). Laut Kommissionssprecher
Michel soll damit eine Gleichbehandlung dieser beiden Akteure erreicht werden. Eine
erfolglose Minderheit, angeführt von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU), wollte an der
bundesrätlichen Version festhalten, die gemäss ihrer Ansicht den Wünschen von vielen
Eltern besser entsprochen hätte. 
Einer unbestrittenen Kommissionsmehrheit folgend entschied der Ständerat ferner
stillschweigend, die vom Nationalrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung des
Suchtpotenzials durch Mikrotransaktionen aus der Gesetzesvorlage zu streichen. Für
die Kommission hatte Michel argumentiert, dass dieser Aspekt in einem anderen Gesetz
umfassender geregelt werden könne.
Als weitere Differenz strich der Ständerat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit den
Absatz, dass für jene Medien, welche bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits auf
dem Markt gewesen waren, Regeln für die Alterskennzeichnung gefunden werden
müssten (26 zu 19 Stimmen). Die Branche habe bereits genügend Anreize,
Alterskennzeichnungen von sich aus einzuführen, da die Medien sonst automatisch in
die höchste Altersstufe fallen würden, so Michel. Dies mache die verlangte Regelung
überflüssig. Eine Minderheit, erneut angeführt von Baume-Schneider, wollte hier der
Fassung des Bundesrates und des Nationalrats folgen. 
Seiner Kommissionsminderheit folgend beschloss der Ständerat sodann weiter mit 23
zu 19 Stimmen, die vom Bundesrat vorgeschlagene Klausel, dass das Mindestalter
prinzipiell nicht mehr als zwei Jahren unterschritten werden dürfe – egal wie alt die
Begleitperson ist –, zu streichen. Für Veranstaltende, die Filme oder Videospiele an
öffentlichen Anlässen zugänglich machen, sei die Kontrolle des Mindestalters nicht
umsetzbar und damit könne auch nicht vermieden werden, dass Medien online und
potentiell ohne jegliche Kontrolle konsumiert würden, wie Hannes Germann (svp, SH)
für die Kommissionsminderheit erfolgreich ausführte. Kulturminister Alain Berset
argumentierte erfolglos dagegen: Auch wenn es Zuhause zu Missachtungen der
gesetzlichen Altersgrenze kommen könne, ändere dies nichts an der Verantwortung der
Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass dies in der Öffentlichkeit nicht möglich sei. 
Als weitere grössere Differenz zum Nationalrat strich der Ständerat einer weiteren
Kommissionsminderheit folgend den von der grossen Kammer eingefügten Passus,
wonach der Bund die Medienkompetenz und Prävention bei Kindern und Jugendlichen
fördern solle (24 zu 18 Stimmen). Solche Regelungen hätten in einem
«Marktregulierungsgesetz» wie dem vorliegenden laut Minderheitensprecher Jakob

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2022
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Stark (svp, TG) nichts verloren. Baume-Schneider hielt im Namen der
Kommissionsmehrheit fruchtlos dagegen, dass es ein wichtiger Bestandteil dieses
Gesetzes sei, den Jugendlichen beizubringen, wie sie verantwortungsvoll mit den
Medien umgehen können.
Mit weiteren kleineren Anpassungen, hauptsächlich bezüglich der verwendeten
Begriffe, wurde die Gesamtfassung sodann im Ständerat einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen (bei 0 Enthaltungen) angenommen. Damit wurde der Gesetzesentwurf für die
Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat geschickt. 15

Nachdem der Ständerat in der Sommersession 2022 diverse Differenzen zum
Nationalrat im neuen Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videospiele geschaffen hatte, startete der Nationalrat in der Herbstsession 2022 in die
Differenzbereinigung. Insgesamt folgte der Nationalrat in den meisten Punkten seiner
vorberatenden WBK-NR und hielt an vier der fünf Differenzen zum Ständerat fest.
So bestand die grosse Kammer mit 103 zu 82 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) in
Übereinstimmung mit der Kommissionsmehrheit auf der Regelung, dass
Spielanbietende verpflichtet werden, den Eltern offen zu legen, ob in einem Spiel
Mikrotransaktionen vorgesehen sind. Damit sollen die Erziehungsberechtigten dabei
unterstützt werden, ihre elterliche Kontrolle umfassend ausführen zu können,
insbesondere wenn wie hier die Möglichkeit einer Verschuldung bestehe, hielt
Kommissionssprecher Fabien Fivaz (gp, NE) fest. Verena Herzog (svp, TG) beantragte
hingegen, dem Ständerat zu folgen und die Regelung aus dem Gesetz zu streichen, da
die Branche «sehr dynamisch» sei und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren
können müsse. 
Bei der Einbindung von Expertinnen und Experten als ständige Mitglieder in die neu zu
bildenden Branchenorganisationen hielt der Nationalrat mit 109 zu 83 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ebenfalls an seinem Entwurf fest. Eine Minderheit um Simone de
Montmollin (fdp, GE) wollte dem Ständerat folgen und diese Regelung streichen, weil sie
befürchte, dass durch die so entstehende Doppelrolle – sowohl Expertin oder Experte
als auch Mitglied einer Organisation, die Entscheide fällt – die Neutralität und
Objektivität der Person nicht mehr gegeben wäre. 
Auch bei der Frage, ob der Bund «Massnahmen zur Förderung der Medienkompetenz
der Minderjährigen sowie Präventionsmassnahmen» ergreifen solle, folgte der
Nationalrat mit 107 zu 82 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) der Kommissionsmehrheit.
Diese wollte an den entsprechenden Massnahmen festhalten, um die bisherigen
Bemühungen des Bundesrates in Form der Plattform «Jugend und Medien» gesetzlich
zu verankern, erklärte Fabien Fivaz für die Kommission. Eine Minderheit Herzog hatte
sich für deren Streichung ausgesprochen, weil entsprechende Massnahmen unter
anderem bereits im Lehrplan 21 vorgesehen seien.
Erfolgreich war hingegen ein Minderheitsantrag Herzog zum Jugendschutzalter bei
Filmen und Videospielen: Der Minderheit ging die Regelung, dass ein Kind beim Kauf
von Medien in Begleitung einer erwachsenen, mindestens zehn Jahre älteren Person
das Mindestalter um höchstens zwei Jahre unterschreiten dürfe, zu weit – die
Betreuungsperson könne am besten einschätzen, was für das Kind angemessen sei. Die
Kommissionsmehrheit wollte an dieser Regelung festhalten und auch Alain Berset legte
dem Nationalrat nahe, diese Regelung nicht zu streichen – dies sei letztlich der Kern
des Gesetzes. Der Nationalrat kam in diesem Punkt aber dem Ständerat mit 107 zu 86
Stimmen entgegen und strich die 2-Jahres-Regel endgültig aus dem Gesetz.
Unbestritten war schliesslich das Festhalten an der Regelung, wonach Filme und
Videospiele, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes auf den Markt kamen, auch eine
Alterskennzeichnung erhalten müssen. Damit ging das Geschäft für die
Differenzbereinigung an den Ständerat zurück. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2022 beide Teile der Motion von Jon
Pult (sp, GR), welche eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter verlangte, angenommen hatte, nahm sich in der Herbstsession
2022 der Ständerat dem Anliegen an.
Die vorberatende WBK-SR beantragte mit einem Kommissionsbericht vom August 2022
mit 9 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nur den ersten Teil der Motion anzunehmen
und den zweiten Teil zu streichen – wie es der Bundesrat zuvor empfohlen hatte. Die
Kommission habe sich ausgiebig mit der Provenienzforschung und der
Kulturgüterrückgabe beschäftigt und sei zum Schluss gekommen, dass die Einsetzung
einer solchen unabhängigen Kommission der geeignete Weg sei, um «gerechte und
faire Lösungen» zu finden. Sie stimme aber mit dem Bundesrat überein, dass es nicht
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angemessen sei, die Rahmenbedingungen der Kommission bereits jetzt zu bestimmen.
Stattdessen solle ohne Zeitdruck überprüft werden, wie die Kommission auszugestalten
sei und ob es eine weitere Kommission für Kulturgüter aus anderen Kontexten brauche.
Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) hielt in der Ständeratsdebatte fest,
dass die Thematik der Raubkunst, auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges
hochaktuell sei. Kulturminister Alain Berset ergänzte, dass bei der Frage nach der
Ausgestaltung der Kommission auch die Ergebnisse der diesjährigen Konferenz von
Terezin – die dritte Folgekonferenz der Washingtoner Prinzipien von 1988 – eingebaut
werden könnten.
Der Ständerat folgte seiner Kommissionsmehrheit und nahm stillschweigend den ersten
Absatz, nicht aber die folgenden Punkte 1-6 der Motion an. Damit wird sich der
Bundesrat nun der Schaffung und der Ausgestaltung dieser Kommission widmen. 17

Kulturminister Alain Berset nutzte den Nationalen Kulturdialog im November 2022, um
die sechs Handlungsfelder der Kulturbotschaft 2025–2028 vorzustellen. Diese seien
gemäss Medienmitteilung das Resultat eines fachlichen Hearings vom April 2022, bei
dem Kulturverbände sowie alle Staatsebenen zu den Herausforderungen in der
Kulturbranche befragt worden seien. Die Beteiligten am Nationalen Kulturdialog
betonten, dass sie diesen Einbezug geschätzt hatten und dass eine enge Koordination
und Kooperation für die Lösung der in der Kulturbotschaft definierten
Herausforderungen unabdingbar sei. 18

ANDERES
DATUM: 14.11.2022
SARAH KUHN

Nachdem der Nationalrat die Kommissionsmotion der UREK-NR zur Förderung der
Baukultur von hoher Qualität angenommen hatte, beschäftigte sich in der
Frühlingssession 2023 der Ständerat damit. Ziel der Motion war es, den Bundesrat zu
verpflichten, die bisher im indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative
vorgeschlagene gesetzliche Grundlage für die Förderung der Baukultur neu in der
Kulturbotschaft 2025-2028 zu präsentieren – im Bereich der Biodiversität hatte sie der
Nationalrat als sachfremd empfunden. Die Mehrheit der UREK-SR empfahl die Motion
gemäss Kommissionsbericht zur Ablehnung, da die hohe Baukultur in der Kompetenz
der Kantone liege und man eine «Vermischung der Zuständigkeiten» verhindern wolle.
Kommissionssprecher Daniel Fässler (mitte, AI) ergänzte, dass man damit auch den vom
Bundesrat in den Kulturbotschaften 2016-2020 und 2021-2024 eingeschlagenen Weg
weiterführen wolle. Eine Minderheit Mazzone (gp, GE) wollte die Motion gutheissen.
Unter anderem betonte sie, dass die Motion nicht zu einer Kompetenzverschiebung
zum Bund führen würde und verwies auf die Kostenneutralität der Forderung. Auch
Bundesrat Alain Berset sprach sich für die Annahme der Motion aus, da eine gesetzliche
Grundlage etwa bei der Koordination der Zusammenarbeit helfen könnte. Der Ständerat
lehnte die Kommissionsmotion nichtsdestotrotz mit 23 zu 15 Stimmen ab. Dennoch
könnte die entsprechende Regelung womöglich Aufnahme in die Kulturbotschaft 2025-
2028 finden – hatte Bundesrat Berset aufgrund der grundsätzlich positiven Diskussion
im Rat angetönt. 19

MOTION
DATUM: 15.03.2023
SARAH KUHN

Ein viel diskutierter Punkt in den Beratungen zum Gesetz über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospielen waren sogenannte Mikrotransaktionen. Dabei handelt
es sich um In-App-Käufe, die Spielende beispielsweise in Gratisapps dazu animieren
sollen, kostenpflichtige Zusatzfunktionen freizuschalten, etwa um das Weiterspielen zu
ermöglichen. Die Kosten für diese Zusatzfunktionen belaufen sich meistens auf unter
CHF 5, weshalb von «Mikrotransaktionen» die Rede ist. Bei der Beratung zum
Jugendschutzgesetz hatte die WBK-NR entschieden, diese Problematik zu einem
späteren Zeitpunkt getrennt vom Jugendschutzgesetz zu behandeln und vorerst ein
Postulat zu diesem Thema einzureichen. Demnach sollte der Bundesrat in einem
Bericht die «Gefahren für Abhängigkeit und Suchverhalten» von Mikrotransaktionen
sowie mögliche Mittel, diesen Gefahren entgegenzuwirken, aufzeigen.
Mikrotransaktionen seien sehr intransparent und würden ein Suchtpotenzial bergen,
begründete Meret Schneider (gp, ZH) im Namen der Kommissionsmehrheit in der
Sondersession 2023 im Nationalrat das Postulat. Eine Minderheit de Montmollin (fdp,
GE) beantragte die Ablehnung des Vorstosses, da kein Handlungsbedarf bestehe. So sei
vor zwei Jahren bereits ein Postulat angenommen worden, das den Bundesrat
beauftragt hatte, sich mit dem Thema «Internetsucht» zu befassen – darunter zähle die
Minderheit auch die hier diskutierte Frage der Zusatzfunktionen in Videospielen.
Innenminister Alain Berset widersprach dieser Argumentation der Minderheit: In
besagtem Postulat sei es nicht um Mikrotransaktionen gegangen, sondern um die

POSTULAT
DATUM: 03.05.2023
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Integration des Themas «Internetsucht» in die Nationale Strategie «Sucht». In der Folge
nahm der Nationalrat das Postulat mit 98 zu 71 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Die
ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie
von der Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion. 20

Um kulturelle Interessen und die Sicherung des kulturellen Erbes – fremder Staaten,
aber auch der Schweiz – zu gewährleisten, schliesst der Bundesrat basierend auf dem
Gesetz über den internationalen Kulturgüterverkehr (KGTG) bilaterale Abkommen mit
Staaten ab, welche die UNESCO-Konvention von 1970 ebenfalls ratifiziert haben.
Insgesamt bestehen derweil acht solche Abkommen (Italien, Griechenland, Ägypten,
Kolumbien, Zypern, China, Peru, Mexiko).
Im November 2022 unterschrieb Kulturminister Alain Berset zusammen mit dem Kultur-
und Tourismusminister der Türkei, Mehmet Nuri Ersoy, eine weitere bilaterale
Kulturgütervereinbarung zwischen der Schweiz und der Türkei. Gegenstand des
Abkommens waren gemäss einer Medienmitteilung insbesondere archäologische Funde
bis 1500 n. Chr., welche vor rechtswidrigen Grabungen und illegalem Handel geschützt
werden sollen. So regelt das Abkommen etwa, unter welchen Voraussetzungen solche
Kulturgüter eingeführt werden dürfen und wie eine Rückführung rechtswidrig
eingeführter Güter abzulaufen habe. Die Vereinbarung trat am 4. Mai 2023 in Kraft.

Im Zusammenhang mit den bestehenden bilateralen Kulturgütervereinbarungen wurden
im Jahr 2023 zudem zwei wichtige kulturelle Güter an ihre Herkunftsländer
zurückgegeben. So teile das BAK Anfang Februar 2023 in einer Medienmitteilung mit,
dass ein 2500 Jahre altes Kulturgut an Peru restituiert werden konnte. Der Schweizer
Zoll hatte den ca. 200 kg schweren Steinkopf aus der Chavín-Kultur (ca. 1200 bis 550 v.
Chr.) 2016 von einer Privatperson konfisziert, welche versucht hatte, diesen
undeklariert in die Schweiz einzuführen. Dieser Verstoss gegen das
Kulturgütertransfergesetz war in der Folge strafrechltich verfolgt worden und hatte zum
Einzug des Objektes geführt. 
Anfang Juli 2023 wurde zudem ein wichtiges archäologisches Gut aus Ägypten – ein
Fragment einer Statue des ägyptischen Pharaos Ramses II – zurückgegeben. Dieses
3400 Jahre alte Kulturgut war gemäss Medienmitteilung bereits Ende der 1980er und
Anfang der 1990er Jahre gestohlen worden und schliesslich im Rahmen eines
Strafverfahrens im Kanton Genf eingezogen worden. 21

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.05.2023
SARAH KUHN

Musik

In der Sommersession 2021 forderte Baptiste Hurni (sp, NE) mittels eines Postulats den
Bundesrat dazu auf, die Datenlage über den Schweizer Musiksektor auszubauen.
Genauer wollte er Statistiken über die Bedeutung der Schweizer Musikwirtschaft, den
Konsum von inländisch und ausländisch produzierter Musik in der Schweiz, sowie zum
Einkommen von Personen, die im Musiksektor tätig sind. Weiter forderte er eine
Analyse von potenziellen nationalen Lösungen, damit ein angemessenes Einkommen
sowie die Förderung der Schweizer Musikproduktion erreicht werden können – dies
beispielsweise durch die Einführung von Steuern für Streaming-Plattformen oder
Quoten für Schweizer Musik. Zuletzt verlangte er, dass internationale Debatten zu
diesem Thema bekannt und die Rolle der Schweiz im internationalen Kontext
untersucht werden.
Obwohl dieser Wirtschaftszweig seit 2015 stetig gewachsen sei, seien es hauptsächlich
die digitalen Giganten wie Spotify oder Apple Music, die profitieren würden, wie der
Sozialdemokrat sein Anliegen in der Wintersession 2021 begründete. Ein Musiker oder
eine Musikerin verdiene pro Lied, das gespielt werde, nur 0.39 Rappen; damit müsste
der Song rund eine Million Mal pro Monat gehört werden, damit ein Gehalt von CHF
4'000 erreicht werde. Dies sei für viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler
unmöglich zu erreichen, insbesondere in einem kleinen Land wie der Schweiz, welches
zusätzlich in drei Kulturräume unterteilt sei.
Philippe Nantermod (fdp, VS) bekämpfte das Postulat mit dem Argument, dass der
Musikmarkt gut funktionieren würde, weshalb ein staatliches Eingreifen nicht
gerechtfertigt sei. Ausserdem würden die Streaming-Dienste die Musikschaffenden
nicht schlechter, sondern gar besser stellen. So seien die Jahre der Online-Piraterie ein
ernsthaftes Problem gewesen, welches den Musikmarkt stark geschädigt habe. Das
Streaming Angebot habe dem erfolgreich entgegengewirkt und den Künstlerinnen und
Künstlern wieder ein Einkommen verschafft, welches vergleichbar sei mit jenem vor der
Einführung des Internets. Statt neue Gesetze auf Bundesebene zu erlassen, sei es
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zielführender, sich zu fragen, wieso keiner dieser Streaming-Dienste einen Sitz in
Europa habe.
Kulturminister Berset entgegnete der Argumentation von Nantermod, dass es bei
diesem Postulat nicht darum gehen würde, direkte Massnahmen zu ergreifen oder
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Er fordere lediglich die momentane Lücke in der
Datenlage im Musiksektor zu füllen, damit solche Diskussionen auf objektiver Basis
geführt werden können. Bersets Empfehlung, das Postulat anzunehmen erhielt jedoch
kein Gehör: Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen,
welche sich für Annahme aussprachen, konnten sich gegen die ebenfalls geschlossen
stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP, zuzüglich einer
grossmehrheitlichen Opposition der Mitte-Fraktion, nicht durchsetzen. Das Postulat
wurde im Nationalrat mit 102 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. 22

Sprachen

Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 23
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